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drei – die Zeitung des Fachbereichs 3 erscheint  
für die Mitglieder im Gesundheits- und Sozialwesen 
viermal jährlich. Die nächste Ausgabe erscheint 
im Juni 2014.
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Umfrage

Alle Jahre wieder: Geburtstag. 
Die einen wollen lieber gar nicht 
daran erinnert werden, dass sie 
schon wieder ein Jahr älter sind. 
Die anderen freuen sich lange  
vorher darauf, den Tag zu feiern 
oder einen auszugeben. 
Wir wollten wissen: Wie geht ihr 
im Kollegenkreis mit Geburtstagen 
um? Geantwortet haben Beschäf-
tigte des Knappschaftsklinikums
Saar aus Sulzbach.
 

»Wir singen ein Geburtstags-
ständchen, anschließend gibt es 
von jedem einen Geburtstags-
kuss, bei runden Geburtstagen 
sammeln wir noch für ein klei-
nes Geschenk.«

Daniel Vogelsang
Koch

»Wir singen traditionell  ›Wie  
schön, dass Du geboren bist‹,  
bei runden Geburtstagen wird 
für ein Geschenk Geld gesam-
melt.«

Michael Staat
Elektriker

»Wenn ein Kollege Geburtstag hat, 
gibt es im Aufenthaltsraum der 
Werkstatt ein gemeinsames Mit-
tagessen aus unserer Cafeteria, 
der Kollege darf das dann bezah-
len. Beim runden Geburtstag gibt 
es einen Geschenkgutschein.«

»Wer Geburtstag hat, wird an  
diesem Tag nach Möglichkeit  
dienstfrei geplant und bekommt 
von uns telefonisch ein Geburts-
tagsständchen. Bei runden  
Geburtstagen sammeln wir  
für ein Geschenk.«

Erika David 
Stationsleitung Neurologie

Marietta Thome
Stationsleitung Kurzliegerstation

»Was macht Ihr, wenn Kollegen Geburtstag haben?«

Zwischenruf

Auszubildende sollen etwas lernen 
und nicht fehlendes Personal erset-
zen. Für sie schreibt das Gesetz vor: 
»über die vereinbarte regelmäßige 
tägliche Ausbildungszeit hinausge-
hende Beschäftigung ist besonders zu 
vergüten oder durch entsprechende 
Freizeit auszugleichen« (BBiG §17 
(3)). Freizeitausgleich ist Azubis in der 
Pflege versperrt. Denn »eine über die 
vereinbarte regelmäßige tägliche 
oder wöchentliche Ausbildungszeit 
hinausgehende Beschäftigung ist nur 
ausnahmsweise zulässig und beson-
ders zu vergüten« (KrPflG § 12).

Der Tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 
lässt in §7 mit dem Zusatz »durch-
schnittlich« einen Ausgleichszeitraum 
zu: den Schichtplan. Die betriebliche 
Interessenvertretung widerspricht 

daher jedem Schichtplan, der Auszubil-
dende überplant. Überplante Stunden 
wären Überstunden (BAG-Urteil vom 
25.04.2013, 6 AZR 800/11). Diese sind 
nur dann begründet, wenn lediglich 
durch sie das Ausbildungsziel erreicht 
werden kann.

Auch im Turnus unterplante Auszu-
bildende alarmieren die Interessenver-
tretung. Denn »Minusstunden« verfal-
len – zumindest bei den Tarifen des 
öffentlichen Dienstes. Bei normal Be-
schäftigten: Annahmeverzug – der 
Arbeitgeber verliert durch sein Zögern 
das Recht auf die Arbeitsstunden und 
muss sie dennoch vergüten. Bei Azubis 
sind das keine »Fehlstunden« (KrPflG  
§ 7); doch bei Unterschreitung der 
gesetzlichen Mindeststundenzahl droht 
ein Bruch der Ausbildungszusage 
(KrPflG § 10 Abs. 1 Nr. 1).           - tob

   	

Azubis: Überstunden  
durch Überplanung
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Zu drei.48, Seite 1:  
»Nachts alleine«

Für mich ist dieses Thema auch ganz 
real. Ich bin in meinen Nachtdiensten 
auch allein in einer Senioreneinrich-
tung. Es sind 45 zum Teil demente 
Bewohner zu betreuen. Desweiteren 
haben wir im Gebäude noch betreutes 
Wohnen. Wenn da einer die Notklingel 
betätigt muss ich auch schauen gehen. 
Wenn das dann im 5. Stock ist, bin ich 
eine Weile weg von der Pflegestation. 

Normalerweise dürfte ich die Pfle-
gestation gar nicht verlassen, deshalb 
bekomme ich meine Pause auch be-
zahlt. Wenn man die Vorgesetzte dar-
auf anspricht, bekommt man zur Ant-
wort: Wenn sie eine zweite Kraft für 
die Nacht einteilt fehlt diese dann 
wieder in der Tagschicht. Ich bin jetzt 
über 50 und die Belastung, allein 
Nachtschicht machen zu müssen, geht 
mir langsam physisch und psychisch an 
die Substanz. In jeder Firma, in der an 
Maschinen gearbeitet wird, darf nicht 
einer allein in der Nachtschicht arbei-
ten. Aus Sicherheitsgründen! In der 
Altenpflege geht es um Menschen! 
Hallo... wie lange soll das noch so 
weitergehen???

Werter Herr Michael Quetting, Sie 
sprechen mir aus der Seele: Arbeiten 
nachts und alleine ist unmenschlich!

Gabriela Winkler

Zu drei.48, Seiten 4/5:  
»Geld oder Leben«

Mit großem Interesse las ich in der 
drei.48 das Schwarze Brett »Geld 
oder Leben«. Unter der Rubrik »Ist 
Deiner dabei?« war die AVR Caritas 
aufgeführt, aber nicht die AVR- DW- 
EKD-. Gilt die Überstunden-Entschei-
dung für mich nicht?        Sophia

drei: Die BAG-Richter haben den
TVöD §7 Abs. 8 ausgedeutet. Dein
Arbeitsvertrag verweist auf die AVR
DW EKD. AVR ist die Abkürzung für
Arbeitsvertragsrichtlinien, ganz
viel »Kleingedrucktes« zu deinem
Vertrag. Deine stammt von den Evan-
gelischen Kirchen und ihren Einrich-
tungen. Diese AVR- DW- EKD- haben 
in §9 (c) eine völlig andere, zynische 
Regel: Erst wenn du in einem Monat 
mit mehr als 30 Stunden überplant 
wirst, kann die erste »Überstunde« 
angeordnet werden. Die gute Nach-
richt: In Monaten, in denen du nicht 
so drastisch überplant bist, kannst 
und brauchst du keine Überstunden 
zu leisten. 

Wann beginnt und endet der Aus-
gleichszeitraum für die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit? Mein Be-
triebsrat kann mir da zum TVöD 
nichts sagen.                  Christian 

	    An die Redaktion:  redaktion.drei@verdi.de

Große Stars und kleine Sternchen fla-
nieren gerne über den Roten Teppich. 
Ob verdient oder nicht, sie stehen im 
Gewitter der Blitzlichter. ver.di hinge-
gen stellt die Beschäftigten im Gesund-
heits- und Sozialwesen in den Mittel-
punkt. Denn die haben es auf jeden 
Fall verdient. Sie sorgen dafür, dass 
unsere Gesellschaft funktioniert. Erzie-
herinnen, Altenpflegerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen und 
die vielen anderen engagierten Berufs-
gruppen in unserer Branche tragen Tag 
für Tag dazu bei. 

Anerkennung wird auch übers Geld 
ausgedrückt, wer würde das bezwei-
feln. Und hier hapert es gewaltig. Zum 
Beispiel in der Pflege: Durchschnittlich 
gerade mal 2.410 Euro im Monat  
verdient eine Vollzeitkraft, eine exami-
nierte Altenpflegerin kommt auf nur 
2.190 Euro brutto. Angesichts der ho- 
hen Verantwortung und Belastung ist 
das beschämend. Qualifizierte Pflege-
kräfte in Vollzeit müssen mindestens 
3.000 Euro brutto im Monat verdienen. 
Dafür strengen wir uns gemeinsam an.

Und wir sind damit nicht allein. Aus 
den Parteien und Verbänden hören 
und lesen wir die Rufe nach der drin-
gend notwendigen Aufwertung. Von 
dort erwarte ich mir nun konkrete 
Maßnahmen gegen Tarifflucht und 
Lohndrückerei. Tarifverträge müssen 
für allgemeinverbindlich erklärt wer-
den, zum Beispiel in der Altenpflege.

Für gerechtere Einkommen und 
mehr Personal müssen wir gemeinsam 
etwas tun. Die Tarifrunde im öffentli-
chen Dienst bietet aktuell Gelegenheit, 
den Arbeitgebern und der Politik zu 
zeigen: Wir meinen es ernst mit unse-
rer Forderung nach mehr Anerken-
nung, nach mehr Geld. Bescheidenheit 
war gestern, heute treten wir selbstbe-
wusst ins Rampenlicht. Ob mit oder 
ohne Rotem Teppich.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen 

Roter Teppich
von Sylvia Bühler

Vom 1. März bis zum 31. Mai finden bundesweit Betriebsratswahlen statt. Ein 
Blick auf Betriebe ohne gewählte Interessenvertretung zeigt, wie viel davon 
abhängt. Dort sind Beschäftigte oftmals der ungehemmten Willkür ihrer Arbeit-
geber ausgesetzt. Ihre in Gesetzen und Tarifverträgen definierten Rechte muss 
jede Beschäftigte alleine durchsetzen. Wo es Betriebsräte gibt, können sie 
hingegen in gewissen Grenzen mitbestimmen – zum Beispiel bei Dienstplänen, 
beim Arbeits- und Gesundheitsschutz und bei der Eingruppierung. Deshalb: 
konsequente Interessenvertreter wählen. Die drei zeigt, worauf zu achten ist.

Größe des Betriebsrats. Die Zahl der Mandate hängt von der Größe der 
Belegschaft ab. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zählen dabei 
auch Leiharbeiter. Diese dürfen im Entleihbetrieb mitwählen, wenn sie am Tag 
der Stimmabgabe länger als drei Monate eingesetzt sind oder ihr Einsatz für 
diese Dauer geplant ist.

Wer die Wahl organisiert. Die Wahl wird von einem Wahlvorstand vorberei-
tet, der vom bisherigen Betriebsrat bestimmt wird.

Wer die Wahl bezahlt. Der Arbeitgeber trägt die Kosten, zum Beispiel für 
Aushänge, Briefwahlunterlagen und Wahlurnen. Auch die Ausfallzeiten der 
Mitglieder des Wahlvorstands und die Kosten für dessen Schulung übernimmt 
der Arbeitgeber.

Vereinfachtes Wahlverfahren. In Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten gilt 
ein vereinfachtes Wahlverfahren mit kürzeren Fristen. Bei bis zu 100 Beschäf-
tigten kann es zur Anwendung kommen, wenn der Wahlvorstand eine ent-
sprechende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber trifft.

Wahlwerbung. Der Arbeitgeber muss Wahlversammlungen in den Räumlich-
keiten des Betriebs dulden. Kandidat/innen haben das Recht, ihre Positionen 
über Aushänge, Flugblätter, E-Mails, im Intranet und – am wichtigsten – im 
persönlichen Gespräch zu verbreiten.

Frauen und Männer. Das Geschlecht, das die Minderheit der Belegschaft 
stellt, muss mindestens entsprechend ihres Anteils im Betriebsrat vertreten sein.

Rechte des Betriebsrats. Der Betriebsrat hat unterschiedlich stark ausge-
prägte Rechte: vom Anspruch auf Information bis zum Vetorecht. Keine Mit-
sprache hat er bei unternehmerischen Entscheidungen. Bei sozialen Angele-
genheiten kann der Betriebsrat selbst initiativ werden und den Spruch einer 
Einigungsstelle erzwingen.

Betriebe ohne Betriebsrat. Nur wo ein Betriebsrat existiert, greifen solche 
kollektiven Rechte. Wer initiativ einen Betriebsrat neu gründen will, braucht 
gute Vorbereitung und Beratung durch ver.di. Dann wird der Wahlvorstand auf 
einer Betriebsversammlung gewählt, zu der die Gewerkschaft oder drei wahl-
berechtigte Arbeitnehmer einladen können. Für die Einlader zur Versammlung 
gilt ebenso wie für die Mitglieder des Wahlvorstands und die Kandidat/innen 
ein besonderer Kündigungsschutz.

Starke Gewerkschaft – durchsetzungsfähiger Betriebsrat. »Maßnahmen 
des Arbeitskampfs« sind dem Betriebsrat untersagt. Tatsächlich durchsetzungs-
fähig wird ein Betriebsrat daher erst mit einer starken Gewerkschaft und einer 
mobilisierungsfähigen Belegschaft.

Informationen. Zu Vorbereitung und Ablauf der Betriebsratswahl gibt es 
Beratung und Informationen bei ver.di vor Ort, sowie im Internet: 
www.br-wahl.verdi.de
www.verdi-bub.de/service/wahlen

drei: Im BAG-Urteil vom 25. April 2013 
(6 AZR 800/11) steht unter Randnum-
mer 31: »Erst dann, wenn bei den im 
Schichtplan festgesetzten Stunden im 
Ausgleichszeitraum insgesamt die 

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
überschritten wird, sollen Überstun-
den entstehen.« Wer den Schichtplan 
anordnet, legt mit jedem Plan auch 
deinen Ausgleichszeitraum fest.


